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Die schriftliche parlamentarische 

Anfrage Nr. 575/J-NR/71, die die Abgeordneten Sandmeier. 

und Genossen am 5. Mai 1971 an mich richteten, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1 bis 4) Gern. Art. 11 Abs. 3 des 

Bundesfinanzgesetzes 1970 wurde bei keinem Ausgabenansatz 

~ine Rückstellung durch ein~n einheitlichen Hundertsatz 

durchgeführt. 

-ad 5) Die Bestimmungen des A~t. 111 Abs. 5 
lit.l a) bis d) des Bundesfinanzgesetzes 1970 wurden 

vor Inkrafttreten des 2. BUdgetüberschreitungsgesetzes 1970 

bei keinem Ausgabenansatz, der in den §§ 1 und 2 des 

2. Budgetüberschreitungsgesetzes enthaltenen finanzgesetz

lichenAnsätzen angeweridet. Nach Inkrafttreten des 2. Bud

getüberschreitungsgesetzes 1970 wurde eine Jahreskreditüber

sChreitung des Ansatzes 1/12811 - "Lehranstalten für Frauen
berufe und Bekleidungsgewerbe/Verwaltungsaufwand" in der 

Höhe von S 500.000.-- bei gleichzeitiger Bindung des Be

trages bei Ansatz 1/12818 ~ t'Lehranstaltenflir Frauenbe

rufeund .Bekleidungsgewerbe/Aufwandskredite" gern. Art. 111 

Abs. 5 lit. 1 a) - d) bewilligt. 
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